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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.1979

Norm

ABGB §484

Rechtssatz

Dient ein Fahrtrecht der Benützung eines landwirtschaftlichen Gebäudes, so muß es auch für Fuhren gelten, die der

Einhaltung dieses Gebäudes dienen. Die Neuau7ührung des baufällig gewordenen Gebäudes ist aber einer Erhaltung

gleichzustellen.

Entscheidungstexte

7 Ob 650/79

Entscheidungstext OGH 21.06.1979 7 Ob 650/79

SZ 52/99

1 Ob 508/84

Entscheidungstext OGH 22.02.1984 1 Ob 508/84

nur: Die Neuaufführung des baufällig gewordenen Gebäudes ist einer Erhaltung gleichzustellen. (T1)

8 Ob 41/98g

Entscheidungstext OGH 25.06.1998 8 Ob 41/98g
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